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Synopse der beabsichtigten Änderungen der Satzung* 

 

Aktuelle Fassung Beabsichtigte Fassung gemäß 

Beschlussvorschlägen an die 

Hauptversammlung am 04. Juni 2025 

 TOP 9 

§ 4 

Grundkapital 

[…] 

(6) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital 

bis zum 04. Juni 2029 mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats um bis zu insgesamt EUR 

4.899.309,00 durch Ausgabe von bis zu 

insgesamt 4.899.309 neuen, auf den Inhaber 

lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder 

Sacheinlage einmalig oder mehrmals zu erhöhen 

(Genehmigtes Kapital). 

Den Aktionären ist dabei grundsätzlich ein 

Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien können 

auch von einem oder mehreren durch den 

Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder 

Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 

AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, 

sie den Aktionären zum Bezug anzubieten 

(mittelbares Bezugsrecht). 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 

der Aktionäre auszuschließen,  

­ um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der 

Aktionäre auszunehmen; 

­ wenn die neuen Aktien gegen Bareinlage 

ausgegeben werden und der Ausgabebetrag 

der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits 

börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der 

endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags 

nicht wesentlich unterschreitet. Die Anzahl 

der in dieser Weise unter Ausschluss des 

Bezugsrechts ausgegebenen Aktien darf 

insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht 

überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt 

des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 

Ausübung dieser Ermächtigung. Auf die 

Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals 

sind andere Aktien anzurechnen, die 

während der Laufzeit dieser Ermächtigung 

unter Ausschluss des Bezugsrechts in 

direkter oder entsprechender Anwendung 

des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 

oder veräußert worden sind. Ebenfalls 

§ 4 

Grundkapital 

[…] 

(6) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital 

bis zum 03. Juni 2030 mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats um bis zu insgesamt EUR 

12.248.273,00 durch Ausgabe von bis zu 

insgesamt 12.248.273 neuen, auf den Inhaber 

lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder 

Sacheinlage einmalig oder mehrmals zu erhöhen 

(Genehmigtes Kapital). 

Den Aktionären ist dabei grundsätzlich ein 

Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien können 

auch von einem oder mehreren durch den 

Vorstand bestimmten Kreditinstituten, 

Wertpapierinstituten oder Unternehmen im 

Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der 

Verpflichtung übernommen werden, sie den 

Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares 

Bezugsrecht). 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 

der Aktionäre auszuschließen, 

­ um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der 

Aktionäre auszunehmen; 

­ wenn die neuen Aktien gegen Bareinlage 

ausgegeben werden und der Ausgabebetrag 

der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits 

börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der 

endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags 

nicht wesentlich unterschreitet. Die Anzahl 

der in dieser Weise unter Ausschluss des 

Bezugsrechts ausgegebenen Aktien darf 

insgesamt 20 % des Grundkapitals nicht 

überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt 

des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 

Ausübung dieser Ermächtigung. Auf die 

Höchstgrenze von 20 % des Grundkapitals 

sind andere Aktien anzurechnen, die 

während der Laufzeit dieser Ermächtigung 

unter Ausschluss des Bezugsrechts in 

direkter oder entsprechender Anwendung 

des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 

 
* Die beabsichtigten Änderungen sind durch Fettkursiv-Druck hervorgehoben 



anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung 

von Options- und/oder Wandlungsrechten 

bzw. -pflichten aus Wandel- oder 

Optionsschuldverschreibungen oder -

genussrechten auszugeben sind, sofern 

diese Schuldverschreibungen oder 

Genussrechte während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung unter Ausschluss des 

Bezugsrechts in entsprechender Anwendung 

des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 

worden sind; 

­ wenn die Kapitalerhöhung gegen 

Sacheinlage zum Zwecke des Erwerbs von 

Unternehmen, Unternehmensteilen, 

Beteiligungen an Unternehmen, sonstiger mit 

einem Akquisitionsvorhaben in 

Zusammenhang stehender 

Vermögensgegenstände oder im Rahmen 

von Unternehmenszusammenschlüssen 

oder zum Zwecke des Erwerbs gewerblicher 

Schutzrechte einschließlich Urheberrechte 

und Know-how oder von Rechten zur 

Nutzung solcher Rechte erfolgt; 

­ soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. 

Gläubigern von Options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen mit Options- 

oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten, die 

von der Gesellschaft oder Gesellschaften 

ausgegeben wurden oder noch werden, an 

denen die Gesellschaft unmittelbar oder 

mittelbar zu 100 % beteiligt ist, ein 

Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang 

zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung 

der Options- oder Wandlungsrechte bzw. 

nach Erfüllung von Options- oder 

Wandlungspflichten zustehen würde; 

­ wenn die neuen Aktien an Personen, die in 

einem Arbeitsverhältnis mit der Gesellschaft 

oder einem mit ihr verbundenen 

Unternehmen stehen, ausgegeben werden, 

Die Anzahl der in dieser Weise unter 

Ausschluss des Bezugsrechts 

ausgegebenen Aktien darf einen anteiligen 

Betrag am Grundkapital von insgesamt EUR 

200.000,00 nicht überschreiten. 

Die Ermächtigung zum Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre ist in jedem Fall 

insoweit beschränkt, als nach Ausübung der 

Ermächtigung die Summe der unter Ausschluss 

des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bar- 

und/oder Sacheinlage unter diesem genehmigten 

Kapital ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % 

des Grundkapitals nicht überschreiten darf, und 

zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 

noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 

Ermächtigung. Auf die vorstehend genannte 10 

%-Grenze werden angerechnet 

oder veräußert worden sind. Ebenfalls 

anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung 

von Options- und/oder Wandlungsrechten 

bzw. -pflichten aus Wandel- oder 

Optionsschuldverschreibungen oder -

genussrechten auszugeben sind, sofern 

diese Schuldverschreibungen oder 

Genussrechte während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung unter Ausschluss des 

Bezugsrechts in entsprechender Anwendung 

des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 

worden sind; 

­ wenn die Kapitalerhöhung gegen 

Sacheinlage, insbesondere im Rahmen 

von Unternehmenszusammenschlüssen 

oder zum (auch mittelbaren) Erwerb von 

Unternehmen, Betrieben, 

Unternehmensteilen, Beteiligungen oder 

sonstigen Vermögensgegenständen oder 

Ansprüchen auf den Erwerb von 

Vermögensgegenständen einschließlich 

Forderungen gegen die Gesellschaft oder 

zum Zwecke des Erwerbs gewerblicher 

Schutzrechte einschließlich Urheberrechte 

und Know-how oder von Rechten zur 

Nutzung solcher Rechte erfolgt; 

­ soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. 

Gläubigern von Options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen mit Options- 

oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten, die 

von der Gesellschaft oder Gesellschaften 

ausgegeben wurden oder noch werden, an 

denen die Gesellschaft unmittelbar oder 

mittelbar zu 100 % beteiligt ist, ein 

Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang 

zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung 

der Options- oder Wandlungsrechte bzw. 

nach Erfüllung von Options- oder 

Wandlungspflichten zustehen würde; 

­ wenn die neuen Aktien an Personen, die in 

einem Arbeitsverhältnis mit der Gesellschaft 

oder einem mit ihr verbundenen 

Unternehmen stehen, ausgegeben werden. 

Die Anzahl der in dieser Weise unter 

Ausschluss des Bezugsrechts 

ausgegebenen Aktien darf einen anteiligen 

Betrag am Grundkapital von insgesamt EUR 

200.000,00 nicht überschreiten. 

Der Vorstand ist ermächtigt, den Inhalt der 

Aktienrechte, die weiteren Einzelheiten der 

Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der 

Aktienausgabe, insbesondere den 

Ausgabebetrag, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats festzulegen. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach Ausnutzung 

des genehmigten Kapitals oder Ablauf der Frist 

für die Ausnutzung des genehmigten Kapitals 



­ eigene Aktien, die während der Laufzeit 

dieser Ermächtigung unter Ausschluss des 

Be-zugsrechts veräußert werden, sowie 

­ neue Aktien, die aufgrund von während der 

Laufzeit dieser Ermächtigung unter 

Ausschluss des Bezugsrechts begebenen 

Options- oder 

Wandelschuldverschreibungen oder -

genussrechten auszugeben sind und 

­ neue Aktien, die während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung aufgrund eines etwaigen 

anderen genehmigten Kapitals unter 

Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben 

werden. 

Von der Anrechnung ausgenommen sind jedoch 

solche Aktien, die zur Bedienung von Be-

zugsrechten aus einem Aktienoptionsplan der 

Gesellschaft (Performance Stock Option Plan) zu 

Gunsten von Vorstandsmitgliedern sowie von 

Arbeitnehmern der Gesellschaft und 

Arbeitnehmern und Mitgliedern der 

Geschäftsführung von verbundenen 

Unternehmen auszugeben sind. 

Der Vorstand ist ermächtigt, den Inhalt der 

Aktienrechte, die weiteren Einzelheiten der 

Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der 

Aktienausgabe, insbesondere den 

Ausgabebetrag, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats festzulegen. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach Ausnutzung 

des genehmigten Kapitals oder Ablauf der Frist 

für die Ausnutzung des genehmigten Kapitals 

die Fassung der Satzung entsprechend 

anzupassen. 

die Fassung der Satzung entsprechend 

anzupassen. 

 TOP 10 

§ 4 

Grundkapital 

[…] 

(7) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 

4.899.309,00 durch Ausgabe von bis zu 

4.899.309 neuen, auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 

2024/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der 

Gewährung von neuen, auf den Inhaber 

lautenden Stückaktien an die Inhaber bzw. 

Gläubiger von Options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen (zusammen 

„Schuldverschreibungen"), jeweils mit Options-

,bzw. Wandlungsrechten oder Options- bzw. 

Wandlungspflichten, die aufgrund der von der 

Hauptversammlung am 05. Juni 2024 zu 

Tagesordnungspunkt 9 beschlossenen 

Ermächtigung bis zum 04. Juni 2029 von der 

Gesellschaft oder durch eine 

Konzerngesellschaft begeben werden, an der 

§ 4 

Grundkapital 

[…] 

(7) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 

12.248.273,00 durch Ausgabe von bis zu 

12.248.273 neuen, auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 

2025/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der 

Gewährung von neuen, auf den Inhaber 

lautenden Stückaktien an die Inhaber bzw. 

Gläubiger von Options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen (zusammen 

„Schuldverschreibungen“), jeweils mit Options- 

bzw. Wandlungsrechten oder Options- bzw. 

Wandlungspflichten, die aufgrund der von der 

Hauptversammlung am 04. Juni 2025 zu 

Tagesordnungspunkt 10 beschlossenen 

Ermächtigung bis zum 03. Juni 2030 von der 

Gesellschaft oder durch eine 

Konzerngesellschaft begeben werden, an der 



die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu 

100 % beteiligt ist. Die Ausgabe der neuen 

Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der 

vorgenannten Ermächtigung zu 

Tagesordnungspunkt 9 lit. a) jeweils 

festzulegenden Options- bzw. Wandlungspreis. 

Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 

durchgeführt, wie Inhaber oder Gläubiger von 

Schuldverschreibungen von Options- bzw. 

Wandlungsrechten Gebrauch machen oder ihre 

Options- bzw. Wandlungspflicht erfüllen oder 

soweit die Gesellschaft oder das die 

Schuldverschreibung begebende 

Konzernunternehmen ein Wahlrecht ausübt, 

ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des 

fälligen Geldbetrags Stückaktien der 

Gesellschaft zu gewähren und soweit jeweils 

nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene 

Aktien oder Aktien aus genehmigtem Kapital 

oder Aktien einer anderen börsennotierten 

Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden. 

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des 

Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung 

von Options- bzw. Wandlungsrechten oder 

durch Erfüllung von Options- bzw. 

Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 

Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung 

festzusetzen. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der 

Satzung entsprechend der jeweiligen Ausgabe 

von Bezugsaktien anzupassen sowie alle 

sonstigen damit in Zusammenhang stehenden 

Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die 

nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt 

im Fall der Nichtausnutzung der Ermächtigung 

zur Ausgabe von Schuldverschreibungen nach 

Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie im 

Fall der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals 

2024/I nach Ablauf der Fristen für die Ausübung 

von Options- bzw. Wandlungsrechten oder für 

die Erfüllung von Options- bzw. 

Wandlungspflichten. 

die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu 

100 % beteiligt ist. Die Ausgabe der neuen 

Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der 

vorgenannten Ermächtigung zu 

Tagesordnungspunkt 10 lit. b) jeweils 

festzulegenden Options- bzw. Wandlungspreis. 

Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 

durchgeführt, wie Inhaber oder Gläubiger von 

Schuldverschreibungen von Options- bzw. 

Wandlungsrechten Gebrauch machen oder ihre 

Options- bzw. Wandlungspflicht erfüllen oder 

soweit die Gesellschaft oder das die 

Schuldverschreibung begebende 

Konzernunternehmen ein Wahlrecht ausübt, 

ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des 

fälligen Geldbetrags Stückaktien der 

Gesellschaft zu gewähren und soweit jeweils 

nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene 

Aktien oder Aktien aus genehmigtem Kapital 

oder Aktien einer anderen börsennotierten 

Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden. 

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des 

Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung 

von Options- bzw. Wandlungsrechten oder 

durch Erfüllung von Options- bzw. 

Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 

Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung 

festzusetzen. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der 

Satzung entsprechend der jeweiligen Ausgabe 

von Bezugsaktien anzupassen sowie alle 

sonstigen damit in Zusammenhang stehenden 

Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die 

nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt 

im Fall der Nichtausnutzung der Ermächtigung 

zur Ausgabe von Schuldverschreibungen nach 

Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie im 

Fall der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals 

2025/I nach Ablauf der Fristen für die Ausübung 

von Options- bzw. Wandlungsrechten oder für 

die Erfüllung von Options- bzw. 

Wandlungspflichten. 

 TOP 11 

§ 20 

Einberufung der Hauptversammlung 

[…] 

(5) Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, 

dass die Hauptversammlung ohne physische 

Präsenz der Aktionäre oder ihrer 

Bevollmächtigten am Ort der 

Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle 

Hauptversammlung). Die Ermächtigung gilt für 

Abhaltung virtueller Hauptversammlungen in 

einem Zeitraum von zwei Jahren nach 

§ 20 

Einberufung der Hauptversammlung 

[…] 

(5) Der Vorstand ist ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats vorzusehen, 

dass die Hauptversammlung ohne physische 

Präsenz der Aktionäre oder ihrer 

Bevollmächtigten am Ort der 

Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle 

Hauptversammlung). Die Ermächtigung gilt für 

die Abhaltung virtueller Hauptversammlungen in 



Eintragung der am 17. Mai 2023 von der 

Hauptversammlung beschlossenen 

Satzungsänderung zur Einführung dieses 

Absatzes 5 in das Handelsregister der 

Gesellschaft. lm Fall der virtuellen 

Hauptversammlung finden die Vorgaben zum 

Ort der Hauptversammlung gemäß Abs. 1 keine 

Anwendung. 

 

einem Zeitraum von zwei Jahren nach 

Eintragung der am 04. Juni 2025 von der 

Hauptversammlung beschlossenen 

Satzungsänderung dieses Absatzes 5 in das 

Handelsregister der Gesellschaft. Im Fall der 

virtuellen Hauptversammlung finden die 

Vorgaben zum Ort der Hauptversammlung 

gemäß Abs. 1 keine Anwendung. 

 

TOP 12.1 TOP 12.1 

§ 9 

Geschäftsführungsbefugnis des Vorstands und 

Beschlussfassung 

[…] 

(4) […] Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 

abgelehnt; die Stimme des Vorsitzenden gibt in 

diesem Fall nicht den Ausschlag. 

§ 9 

Geschäftsführungsbefugnis des Vorstands und 

Beschlussfassung 

[…] 

(4) […] Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 

des Vorsitzenden den Ausschlag. 

TOP 12.2 TOP 12.2 

§ 10 

Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

[…] 

(2) Zu den Mitgliedern des ersten Aufsichtsrats 

der LPKF Laser & Electronics SE werden bis zur 

Beendigung derjenigen Hauptversammlung, die 

über die Entlastung für das erste Voll- oder 

Rumpfgeschäftsjahr der LPKF Laser & 

Electronics SE beschließt, längstens jedoch bis 

zum Ablauf des 30. Juni 2024, bestellt: 

a) Herr Jean-Michel Richard, wohnhaft in Leigh, 

Wiltshire, Vereinigtes Königreich, Grinder 

und unabhängiger Senior Advisor der Fisadis 

Consulting Ltd, Rushall, Vereinigtes König-

reich; 

b) Herr Dr. Dirk Rothweiler, wohnhaft in Weimar, 

Deutschland, selbstständiger 

Unternehmensberater; 

c) Frau Julia Kranenberg, wohnhaft in 

Helmstedt, Deutschland, Mitglied des 

Vorstands (CIRO) der Avacon AG, 

Helmstedt; und 

d) Herr Prof. Dr.-Ing. Ludger Overmeyer, 

wohnhaft in Wunstorf, Deutschland, 

Universitätsprofessor und Leiter des Instituts 

für Transport- und Automatisierungstechnik 

der Leibniz Universität Hannover; 

Das erste Geschäftsjahr der LPKF Laser & 

Electronics SE ist das Geschäftsjahr, in dem die 

Umwandlung der LPKF Laser & Electronics 

Aktiengesellschaft in die LPKF Laser & 

Electronics SE im Handelsregister eingetragen 

wird. 

§ 10 

Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

[…] 

(2) (entfällt) 



(3) Vorbehaltlich Absatz 2 und soweit die 

Hauptversammlung nicht bei der Wahl für 

einzelne oder alle der von ihr zu wählenden 

Mitglieder einen kürzeren Zeitraum beschließt, 

werden die Aufsichtsratsmitglieder bis zur 

Beendigung der Hauptversammlung bestellt, die 

über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr 

nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. […] 

(3) Soweit die Hauptversammlung nicht bei der 

Wahl für einzelne oder alle der von ihr zu 

wählenden Mitglieder einen kürzeren Zeitraum 

beschließt, werden die Aufsichtsratsmitglieder 

bis zur Beendigung der Hauptversammlung 

bestellt, die über die Entlastung für das vierte 

Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit 

beschließt. […] 

 


